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1 Steuer-Splitter

1.1 Anhebung der Kategoriebetrage nach § 15a MRG

Laut Kundmachung des Justizministeriums sind die Kategoriebetrdage des Mietrechtsgesetzes (MRG)
valorisiert worden. Die neuen Kategoriebetrdge kdnnen bei neuen Mietvertragen seit 1.9.2006 vereinbart
werden. Bei bestehenden Mietvertragen kdnnen die neuen Kategoriebetrdge im Rahmen der
Wertsicherungsvereinbarungen erst ab 1.10.2006 geltend gemacht werden (rechtzeitige Vorschreibung ist
naturlich Voraussetzung).

neue Kategoriebetrage in € angehobene Hauptmietzinse €/m?M
je m? und Monat (frGher Erhaltungs- und
Verbesserungsbeitrage)
Kategorie A 2,91 1,93
Kategorie B 2,19 1,46
Kategorie C 1,46 0,97
Kategorie D 0,73 0,73

Die Verwaltungsgebiihr, die im Rahmen der Betriebskosten dem Mieter in Rechnung gestellt wird, erhoht
sich ab dem 1.9.2006 ebenfalls, und zwar auf 2,91 € je m? Nutzflache und Jahr.

1.2 Was Stundungs- und Aussetzungszinsen ab Oktober kosten
Der Basiszinssatz wurde mit Wirkung ab 11.10.2006 auf 2,67% angehoben.

seit 27.4.2006 ab 11.10.2206
Stundungszinsen 6,47% 7,17%
Aussetzungszinsen 3,97% 4,67%
Anspruchszinsen 3,97% 4,67%

2  Steuertipps zum Jahresende

Alle Jahre wieder empfiehlt es sich, rechtzeitig vor dem Jahresende einen Steuer-Check zu machen: Wurden
auch alle Moglichkeiten legaler steuerlicher Gestaltungen wirklich genutzt und nichts Ubersehen? Denn am
32. Dezember ist es jedenfalls zu spat!

Hinweis: Wir haben die vorliegende Klienten-Info mit groRtmadglicher Sorgfalt erstellt, bitten aber um Verstandnis dafir, dass sie weder
eine personliche Beratung ersetzen kann noch dass wir irgendeine Haftung fir deren Inhalt ibernehmen kénnen.
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Steuertipps fiir Unternehmer rledi
Abgesehen von den alljahrlich wiederkehrenden Steuertipps, wie v

o Halbjahresabschreibung fir Investitionen, die noch kurz vor dem Jahresende getatigt
werden;

e Moglichkeit der Sofortabsetzung von Investitionen mit Anschaffungskosten bis € 400 v
(exklusive USt bei vorsteuerabzugsberechtigten Unternehmern) als geringwertige
Wirtschaftsgiiter; v

e Steuersparen durch Vorziehen von Aufwendungen und Verschieben von Ertragen bei
Bilanzierern bzw Vorziehen von Ausgaben und Verschieben von Einnahmen bei
Einnahmen-Ausgaben-Rechnern;

mochten wir Sie vor allem auf folgende Steuersparmoglichkeiten hinweisen:
v

Investitionen — die befristeten Investitionsbegiinstigungen fiir katastrophenbedingte

Ersatzbeschaffungen laufen am 31.12.2006 aus
Fur katastrophenbedingte Ersatzbeschaffungen ab 1.7.2005 von Gebauden und sonstigen
Wirtschaftsgltern, die noch bis zum 31.12.2006 durchgefiihrt werden, stehen letztmalig die
nach der Hochwasserkatastrophe 2005 eingefiihrten Sonder-Investitionsbeglinstigungen zu
(vorzeitige Abschreibung in Héhe von 12% fir Gebaude bzw 20% fir sonstige
Wirtschaftsguter oder alternative Investitionspramie bei Gebauden von 5% (fiir Korperschaften
nur 3 %) und bei sonstigen Wirtschaftsguitern 10 % (fir Kérperschaften nur 5 %). Diese
Begunstigungen kénnen auch von den bis Ende Dezember 2006 anfallenden
Teilherstellungskosten geltend gemacht werden.

Investitionen zur optimalen Nutzung des neuen Freibetrages fiir investierte Gewinne

(FBiG) auf 2007 verschieben
Einnahmen-Ausgaben-Rechner kdnnen ab 2007 bis zu 10% ihres Gewinnes, maximal
100.000 € pa, einkommensteuerfrei stellen, wenn in diesem Ausmal} im betreffenden Jahr
auch investiert wird. Als begiinstigte Investitionen kommen neue abnutzbare koérperliche
Anlagen mit einer Nutzungsdauer von mindestens 4 Jahren oder Wertpapiere (Anleihen und
Anleihenfonds) in Frage (die in der Folge 4 Jahre lang gehalten werden muissen). Wenn man
daher nicht an eine Ausnitzung der Steuerbegiinstigung durch entsprechende
Wertpapieranschaffungen denkt, sollten beginstigte Investitionen — trotz Verlust der
Halbjahresabschreibung — auf Anfang 2007 verschoben werden.

Letzte Moglichkeit bis zum 31.12.2006 auf Option zur Anwendung der alten

Rentenbarwertfaktoren
Renten, die fiir die Ubertragung von Wirtschaftsgiitern bezahlt werden (zB Kauf einer
Liegenschaft gegen Leibrente), sind erst dann steuerlich relevant, wenn die Rentenzahlungen
den Wert des Ubertragenen Wirtschaftsgutes Gbersteigen. Der Wert des Uibertragenen
Wirtschaftsgutes errechnet sich aus dem Jahresbetrag der Rente, multipliziert mit einem
steuerlichen Rentenbarwertfaktor. Da die bis Ende 2003 geltenden alten
Rentenbarwertfaktoren eine deutlich niedrigere Lebenserwartung unterstellt haben, sind die
Renten beim Rentenempfanger friher steuerpflichtig, beim Rentenzahler aber auch friiher als
Sonderausgaben absetzbar. Fiir Leibrentenvertréage, die noch vor dem 1.1.2004
abgeschlossen wurden, kann der Eintritt der Steuerpflicht bzw der Zeitpunkt der
Abzugsfahigkeit der Rentenzahlungen noch auf Basis der alten Rentenbarwertfaktoren
berechnet werden, wenn beide Vertragspartner dies bis Ende 2006 einvernehmlich
gegenuber dem Finanzamt erklaren. Bei Progressionsunterschieden zwischen Rentenzahler
und Rentenempfanger kann die Option zu einer deutlichen Steuerersparnis flihren.

Klientenlnfo, Stand 24.10.2006
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Option zur Steuerwirksamkeit von internationalen Schachtelbeteiligungen
Bei Internationalen Schachtelbeteiligungen (Anteilsbesitz von mindestens 10% seit mehr als
einem Jahr) sind bei der Muttergesellschaft anfallende Verauflierungsgewinne steuerfrei bzw —
als Kehrseite der Medaille — VerauRerungsverluste sowie Teilwertabschreibungen steuerlich
nicht absetzbar. Eine Muttergesellschaft, die aus einer internationalen Schachtelbeteiligung
derartige Verluste erwartet und diese steuerlich absetzen will, kann durch eine ausdrtickliche
Option zur Steuerpflicht auf die Steuerfreiheit dieser Schachtelbeteiligung verzichten.
Muttergesellschaften, die vor dem 1.1.2001 in das Firmenbuch eingetragen wurden und auf
die Steuerfreiheit verzichten wollen, missen diesen Verzicht fiir jede einzelne Beteiligung
spatestens in einer Beilage zur Korperschaftsteuererklarung 2006 erklaren.

Rechnungen per Telefax — Anerkennung nur mehr bis 31.12.2006
Aufgrund einer Information des BMF werden mittels Telefax Ubermittelte Rechnungen nur
noch bis zum 31.12.2006 als fiir den Vorsteuerabzug ausreichend anerkannt.

Verlustvortrage von Einnahmen-Ausgaben-Rechnern aus Jahren bis 2003
Die ab 1.1.2007 geltende neue Rechtslage sieht vor, dass Einnahmen-Ausgaben-Rechner
kinftig jeweils die Verluste der letzten drei Kalenderjahre als Verlustabzug (unter
Beachtung der 75 %igen Vortragsgrenze) abziehen kdnnen. Da es keine Ubergangsregelung
fur die bisher ohne zeitliche Begrenzung vortragsfahigen Anlaufverluste gibt, gehen
Verlustvortrage aus Anlaufverlusten der Kalenderjahre bis 2003 verloren, wenn sie nicht
noch 2006 genutzt werden.

Anhebung der Umsatzgrenze fiir Kleinunternehmer ab 2007
Die Kleinunternehmergrenze im UStG wird von derzeit 22.000 € ab dem 1.1.2007 auf 30.000
€ angehoben. In Einzelfallen kann es sich lohnen, Umsatze erst im Jahr 2007 zu
vereinnahmen, wenn man damit noch in den Genuss der Kleinunternehmerregelung fir 2006
kommen kann.

Neue Rechnungslegungsvorschriften § 189 HGB - Auswirkungen auf Buchfiihrung ab
2007

Wir verweisen diesbezlglich auf die ausflhrliche Darstellung in der letzten Klienten-Info.

Steuerbegiinstigung fiir nicht entnommene Gewinne
Die begilinstigte Besteuerung nicht enthommener Gewinne von Personenunternehmen bis
zu einem Hochstbetrag von 100.000 € pro Jahr und Betrieb (bzw Person) kann eine jahrliche
Steuerersparnis von bis zu 25.000 € bringen. Leider sind Freiberufler und Einnahmen-
Ausgaben-Rechner davon ausgenommen. Der Ausschluss der Freiberufler von dieser
Regelung wird gerade vom Verfassungsgerichtshof geprift.

TIPP: Um die Beginstigung optimal zu nutzen, sollten alle Einzelunternehmer und
Personengesellschaften rechtzeitig ihren voraussichtlichen Gewinn 2006 hochrechnen und
die bisherigen Entnahmen (zu denen auch die privaten Steuerzahlungen gehoren!) feststellen.
Das Gewinn- bzw Entnahmeoptimum ist dann erreicht, wenn die Beglinstigungsgrenze von
100.000 € voll ausgeschdpft wird: Liegt der voraussichtliche Gewinn 2006 unter 100.000 €,
sollte daher nach Méglichkeit im Jahr 2006 nichts enthommen werden (was allerdings wohl nur
dann geht, wenn man von anderen Einkinften oder privaten Finanzreserven leben kann); bei
einem voraussichtlichen Gewinn von Uber 100.000 € sollte der diesen Hochstbetrag
Ubersteigende Gewinn zwecks Schaffung privater Reserven fiir die Zukunft noch vor
Jahresende entnommen werden.

Klientenlnfo, Stand 24.10.2006
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Entnahmeverhalten bei im Vorjahr beanspruchter Steuerbegiinstigung fiir nicht v

entnommene Gewinne beachten!
Wenn Sie bereits in den Jahren 2004 und/oder 2005 die Begtinstigung fiir nicht entnommene
Gewinne in Anspruch genommen haben, durfen Sie im Jahr 2006 — unabhangig von einer
neuerlichen Inanspruchnahme der Begunstigung fir das Jahr 2006 — nur maximal
Entnahmen in Hohe des Gewinnes 2006 tatigen. Sollten Sie heuer bereits mehr als den
prognostizierten Jahresgewinn 2006 entnommen haben, kénnen die Mehrentnahmen bis zum
Bilanzstichtag grundsatzlich durch Einlagen kompensiert werden. Dabei ist aber zu
berlcksichtigen, dass die Finanz nur betriebsnotwendige Einlagen anerkennt (zB Einlagen
zur Bezahlung von Betriebsschulden). Wenn die Mehrentnahmen nicht mehr kompensiert
werden kdnnen, droht eine Nachversteuerung der in den Vorjahren begtinstigt besteuerten
Gewinne (maximal bis zur Héhe der Mehrentnahmen).

Forschungsfreibetrag (FFB) oder Forschungspramie v
Der Forschungsfreibetrag ,,neu“ betragt 25 %, die alternativ mégliche Forschungspramie
betragt 8 %. Da der FFB bei Kapitalgesellschaften nur eine K6St-Ersparnis von 6,25 % (25 %
K&St von 25 % FFB) bringt, ist die Forschungspramie in diesem Fall ginstiger. Geférdert
werden generell Aufwendungen ,zur Forschung und experimentellen Entwicklung® (dh sowohl
Grundlagenforschung als auch angewandte und experimentelle Forschung im Produktions-
und Dienstleistungsbereich, zB auch Aufwendungen fur bestimmte Softwareentwicklungen
und grundlegend neue Marketingmethoden).

Far durch das BMWA bescheinigte Aufwendungen fir volkswirtschaftlich wertvolle
Erfindungen kann nach wie vor der ,,alte” FFB von 25 % geltend gemacht werden, der
insoweit 35 % betragt, als der Forschungsaufwand im Vergleich zum Durchschnitt der letzten
drei Jahre gestiegen ist.

TIPP: Beim FFB ,,neu” bzw bei der Forschungspramie sind im Gegensatz zum FFB ,alt“ auch die
Ausgaben fur nachhaltig fur die Forschung eingesetzte Investitionen beglnstigt.

TIPP: Seit 2005 gibt es auch eine Forschungsférderung fir Auftragsforschungen, die vor allem
KMUs zu Gute kommen soll, die Forschungsauftrage extern vergeben. Fir ab 1.1.2005
erteilte Forschungsauftrége bis zu 100.000 € an bestimmte Forschungseinrichtungen kann
ebenfalls der 25%ige FFB ,,neu’ oder die 8%ige Forschungspramie geltend gemacht werden.
Voraussetzung ist, dass der Auftraggeber bis zum Ablauf seines Wirtschaftsjahres dem
Auftragnehmer (also der beauftragten Forschungseinrichtung) nachweislich mitteilt, bis zu
welchem Ausmal er selbst die Forschungsbeguinstigung in Anspruch nimmt. Der
Auftragnehmer ist insoweit von der Forschungsbeglnstigung ausgeschlossen.

1.000 € Lehrlingsausbildungspramie fiir jeden noch 2006 eingesteliten Lehrling v
Wer heuer noch Lehrlinge einstellt, kann sich fiir jeden Lehrling noch 1.000 € steuerfreie
Lehrlingsausbildungspramie vom Finanzamt holen. Diese Pramie steht Uberdies in weiterer
Folge in jedem Kalender- bzw Wirtschaftsjahr zu, in dem das Lehrverhaltnis aufrecht ist.
Voraussetzung fur die Pramie ist, dass das Lehrverhaltnis nach der Probezeit in ein definitives
Lehrverhaltnis umgewandelt wird.

Ende der Aufbewahrungspflicht fir Bliicher und Aufzeichnungen aus 1999 v
Zum 31.12.2006 lauft die 7-jahrige Aufbewahrungspflicht flir Bicher, Aufzeichnungen,
Belege und Geschéaftspapiere des Jahres 1999 aus. Diese konnen daher ab 1.1.2007
vernichtet werden. Beachten Sie aber, dass die Unterlagen dann weiter aufzubewahren sind,
wenn sie in einem anhangigen Berufungsverfahren von Bedeutung sind, dass Aufzeichnungen
und Unterlagen, die Grundstulicke betreffen, wegen allfalliger Vorsteuerriickverrechnungen bis
zu 22 Jahre aufbewahrungspflichtig sind und dass laut Handelsgesetzbuch (HGB) Unterlagen
dann weiter aufzubewahren sind, wenn sie fiir ein anhangiges gerichtliches oder behdérdliches
Verfahren, in dem lhnen Parteistellung zukommt, von Bedeutung sind.

TIPP: Falls der Papierberg zu grof® wird, kann man die Buchhaltungsunterlagen platzsparend auch
elektronisch archivieren. Beachten Sie dabei, dass fiir auf Datentragern gespeicherte
Buchhaltungsunterlagen die inhaltsgleiche, vollstandige und geordnete Wiedergabe bis zum
Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist jederzeit gewahrleistet sein muss.

Klientenlnfo, Stand 24.10.2006
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Bildungsfreibetrag (BFB) oder Bildungspramie
Zusatzlich zu den fir die Mitarbeiter aufgewendeten externen Aus- und Fortbildungskosten
kdnnen Unternehmer einen Bildungsfreibetrag in Hohe von 20 % dieser Kosten geltend
machen. Fir innerbetriebliche Aus- und Fortbildungseinrichtungen kénnen die Aufwendungen
nur bis zu einem Hoéchstbetrag von 2.000 € pro Tag fur den 20%igen BFB bertcksichtigt
werden.

TIPP: Alternativ zum BFB fiir externe Aus- und Fortbildungskosten kann eine 6%ige
Bildungspramie geltend gemacht werden. Fir interne Aus- und Fortbildungskosten steht die
alternative Pramie nicht zu.

Energieabgabenvergiitung: Antrage fiir 2001 bis 31.12.2006 stellen!
Antrage auf Vergiitung von Energieabgaben missen spatestens bis zum Ablauf von finf
Jahren ab Vorliegen der Voraussetzungen gestellt werden. Dies gilt betreffend das Jahr
2001 jedenfalls fur alle Produktionsbetriebe. Dienstleistungsbetriebe mit hohem
Energieverbrauch (zB Solarien, Hotels, Waschereien etc) kdnnten den Antrag fir 2001 noch
zeitgerecht stellen, obwohl es im Jahr 2001 noch eine gesetzliche Beschrankung der
Vergltung auf Produktionsbetriebe gab. Das diesbeziiglich beim EuGH anhangige Verfahren
wurde am 5.10.2006 entschieden und verheif3t vermutlich nichts Gutes fur die
Ruckzahlungswerber. Die darauf aufbauende Entscheidung des VwGH ist aber abzuwarten.

GSVG-Befreiung fiir ,Kleinstunternehmer* bis 31.12.2006 beantragen
Bestimmte ,kleine Gewerbetreibende” kdnnen sich bis spatestens 31.12.2006 riickwirkend
fur das laufende Jahr auf Antrag von der Kranken- und Pensionsversicherung nach GSVG
befreien lassen, wenn die steuerpflichtigen Einkiinfte nicht héher als 3.881,52 € und der
Jahresnettoumsatz maximal 22.000 € betragen hat. Antragsberechtigt sind
Jungunternehmer (maximal 12 Monate GSVG-Pflicht in den letzten funf Jahren), M&nner Gber
65 Jahre, Frauen Uber 60 Jahre oder Personen Uber 57 Jahre, wenn sie in den letzten finf
Jahren die obigen Grenzen nicht Uberschritten haben.

Spenden aus dem Betriebsvermégen
Spenden aus dem Betriebsvermogen an bestimmte im Gesetz genannte begiinstigte
Institutionen (insbesondere an Forschungseinrichtungen und der Erwachsenenbildung
dienende Lehreinrichtungen, an Universitaten, diverse Fonds, Museen, Bundesdenkmalamt
etc) sind bis maximal 10 % des Gewinnes des unmittelbar vorangegangenen
Wirtschaftsjahres steuerlich absetzbar. Damit derartige Spenden noch im Jahr 2006 abgesetzt
werden kdnnen, mussen sie bis spatestens 31.12.2006 getatigt werden.
Auch Geld- und Sachspenden bei (nationalen und internationalen) Katastrophenfillen
(insbesondere bei Hochwasser-, Erdrutsch-, Vermurungs- und Lawinenschaden) sind seit
2002 als Betriebsausgaben absetzbar (und zwar betraglich unbegrenzt), allerdings unter der
Voraussetzung, dass sie der Werbung dienen und werblich entsprechend vermarktet werden.

Steuertipps fur Arbeitgeber und deren Mitarbeiter

Optimale Ausnutzung des Jahressechstels mit 6 % Lohnsteuer
Wenn neben den regelmaligen Monatsbeziigen noch andere Bezlige (wie zB
Uberstundenvergutungen, Nachtarbeitszuschlage, Schmutz-, Erschwernis- und
Gefahrenzulagen etc) zur Auszahlung oder etwa Sachbezlige nur zwélfmal jahrlich zur
Verrechnung gelangen, dann wird das Jahressechstel durch Urlaubs- und Weihnachtsgeld in
der Regel nicht optimal ausgenutzt. In diesem Fall kdnnte in Hohe des restlichen
Jahressechstels noch eine Pramie ausbezahlt werden, die nur mit 6 % versteuert werden
muss.

Pramien fiir Diensterfindungen und Verbesserungsvorschlage mit 6 % Lohnsteuer
Fur die steuerbegunstigte Auszahlung (mit 6 % Lohnsteuer) der Pramien fiir
Diensterfindungen und Verbesserungsvorschlage steht ein zusatzliches, um 15 %
erhohtes Jahressechstel zur Verfligung. Allzu triviale Ideen werden von den
Lohnsteuerprifern allerdings nicht als pramienwiirdige Verbesserungsvorschlage anerkannt.

Klientenlnfo, Stand 24.10.2006
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Zukunftssicherung fiir Dienstnehmer bis 300 € steuerfrei
Die Bezahlung von Pramien fir Lebens-, Kranken- und Unfallversicherungen (einschlief3lich
Zeichnung eines Pensions-Investmentfonds) durch den Arbeitgeber fir alle Arbeithehmer oder
bestimmte Gruppen ist bis zu 300 € pro Jahr und Arbeitnehmer nach wie vor steuerfrei.
Achtung: Wenn die ASVG-Héchstbeitragsgrundlage noch nicht Gberschritten ist, besteht fir die
Zahlungen, wenn sie aus einer Bezugsumwandlung stammen, Sozialversicherungspflicht.

Mitarbeiterbeteiligung bis 1.460 € steuerfrei
Fir den Vorteil aus der unentgeltlichen oder verbilligten Abgabe von Beteiligungen am
Unternehmen des Arbeitgebers oder an mit diesem verbundenen Konzernunternehmen
besteht ein Freibetrag pro Mitarbeiter und Jahr von 1.460 €. Der Vorteil muss allen
Arbeitnehmern oder einer bestimmten Gruppe zukommen; die Beteiligung muss langer als 5
Jahre gehalten werden.

Weihnachtsgeschenke bis maximal 186 € steuerfrei
(Weihnachts-)Geschenke an Arbeitnehmer sind innerhalb eines Freibetrages von 186 €
jahrlich lohnsteuer- und sozialversicherungsfrei, wenn es sich um Sachzuwendungen handelt
(zB Warengutscheine, Goldmiinzen). Geldgeschenke sind immer steuerpflichtig.
Achtung: Wenn die Geschenke an Dienstnehmer tber bloRe Aufmerksamkeiten (zB Bucher, CDs,
Blumen) hinausgehen, besteht Umsatzsteuerpflicht.

Betriebsveranstaltungen (zB Weihnachtsfeiern) bis 365 € pro Arbeithehmer steuerfrei
Fur die Teilnahme an Betriebsveranstaltungen (zB Betriebsausflug, Weihnachtsfeier) gibt es
pro Arbeitnehmer und Jahr einen Steuerfreibetrag von 365 €. Denken Sie bei der
betrieblichen Weihnachtsfeier daran, dass alle Betriebsveranstaltungen des ganzen Jahres
zusammengerechnet werden. Ein eventueller Mehrbetrag ist steuerpflichtiger Arbeitslohn.

Steuertipps fur Arbeitnehmer

Riickerstattung von Kranken- und Pensionsversicherungsbeitragen 2003 bei
Mehrfachversicherung
Wer im Jahr 2003 aufgrund einer Mehrfachversicherung (zB gleichzeitig zwei oder mehr
Dienstverhaltnisse oder unselbstandige und selbstéandige Tatigkeit) Uber die Hochst-
beitragsgrundlage hinaus Kranken- und Pensionsversicherungsbeitrage geleistet hat, kann
sich diese bis 31.12.2006 riickerstatten lassen (11,4 % Pensionsversicherung, 4 %
Krankenversicherung). Achtung: Die Rickerstattung ist grundséatzlich steuerpflichtig!

Werbungskosten noch vor dem 31.12.2006 bezahlen
Werbungskosten missen bis zum 31.12.2006 bezahlt werden, damit sie heuer noch von der
Steuer abgesetzt werden kdnnen. Denken Sie dabei insbesondere an Fortbildungskosten
(Seminare, Kurse, Schulungen etc samt aller damit verbundenen Nebenkosten, wie
Reisekosten und Verpflegungsmehraufwand), Familienheimfahrten, Kosten fir eine doppelte
Haushaltsfihrung, Telefonspesen, Fachliteratur, Mitgliedsbeitrage etc. Auch heuer geleistete
Vorauszahlungen fur derartige Kosten kénnen noch heuer abgesetzt werden. Auch
Ausbildungskosten, wenn sie mit der beruflichen oder einer verwandten Tatigkeit in
Zusammenhang stehen, und Kosten der Umschulung kénnen als Werbungskosten geltend
gemacht werden.

Klientenlnfo, Stand 24.10.2006
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Arbeitnehmerveranlagung 2001 sowie Riickzahlung von zu Unrecht einbehaltener
Lohnsteuer des Jahres 2001 beantragen
Wer zwecks Geltendmachung von Werbungskosten, Sonderausgaben oder
aulRergewodhnlichen Belastungen eine Arbeitnehmerveranlagung beantragen will, hat dafur
funf Jahre Zeit. Am 31.12.2006 endet daher die Frist fir den Antrag auf
Arbeitnehmerveranlagung 2001.
Hat ein Dienstgeber im Jahr 2001 von den Gehaltsbezligen eines Arbeitnehmers zu Unrecht
Lohnsteuer einbehalten, kann dieser bis spatestens 31.12.2006 einen Ruckzahlungsantrag
stellen. Ein Beispiel fur zu Unrecht einbehaltene Lohnsteuer ist der Lohnsteuerabzug bei ins
Ausland entsandten Mitarbeitern, deren Vergitungen steuerfrei sein kdnnen.

Steuertipps fir alle Steuerpflichtigen

Sonderausgaben bis maximal 2.920 € (Topf-Sonderausgaben)
Die Ublichen Sonderausgaben diirfen als bekannt vorausgesetzt werden (Kranken-, Unfall-
und Lebensversicherungen; Wohnraumschaffung und Wohnraumsanierung; junge Aktien und
Genussscheine; Wohnbauaktien und Wohnbauwandelschuldverschreibungen, deren Ertrage
Uberdies bis zu 4 % des Nominales weiterhin KESt-frei sind). Fir Alleinverdiener oder
Alleinerzieher verdoppelt sich der personliche Sonderausgaben-Hbéchstbetrag von 2.920 € auf
5.840 €. Ab drei Kinder erhéht sich der Sonderausgabentopf um 1.460 € pro Jahr. Allerdings
wirken sich die Topf-Sonderausgaben nur zu einem Viertel einkommensmindernd aus. Ab
einem Einkommen von 36.400 € vermindert sich auch dieser Betrag, ab einem Einkommen
von 50.900 € stehen Uberhaupt keine Topf-Sonderausgaben mehr zu.

Sonderausgaben ohne Hochstbetrag
Ohne Hdéchstbetragsbegrenzung, unabhangig vom Einkommen und neben dem Sonderaus-
gabentopf sind etwa Nachkaufe von Pensionsversicherungszeiten (Kauf von Schul- und
Studienzeiten) und freiwillige Weiterversicherungsbeitrage in der Pensionsversicherung
absetzbar.

Renten, Steuerberatungskosten und Kirchenbeitrag
Unbeschrankt absetzbare Sonderausgaben sind auch bestimmte Renten (zB Kaufpreisrenten
nach Ablauf bestimmter steuerlicher Fristen) sowie Steuerberatungskosten.
Kirchenbeitrage sind mit einem jahrlichen Héchstbetrag von 100 € begrenzt.

Spenden als Sonderausgaben
Spenden an bestimmte begiinstigte Organisationen (insbesondere Forschungs- und der
Erwachsenenbildung dienenden Lehreinrichtungen, Universitaten, diverse Fonds, Museen,
Bundesdenkmalamt etc) sind nicht mit einem absoluten Hochstbetrag, sondern mit 10 % des
Vorjahreseinkommens begrenzt.

Spenden von Privatstiftungen
Spendenfreudige Stiftungsvorstiande kdnnen heuer erstmals auch KESt-frei aus dem
Vermogen der Stiftung spenden. Dies gilt aber auch nur fiir die vorstehend genannten
beglinstigten Spendenempfanger.

AuBergewodhnliche Belastungen noch 2006 bezahlen
AuBergewohnliche Ausgaben zB fiir Krankheiten und Behinderungen (Kosten fir Arzt,
Medikamente, Spital, Betreuung), flir Zahnbehandlungen oder medizinisch notwendige
Kuraufenthalte kdnnen, soweit sie von der Versicherung nicht ersetzt werden, im Jahr der
Bezahlung steuerlich als auRergewbhnliche Belastungen abgesetzt werden. Steuerwirksam
werden solche Ausgaben jedoch erst dann, wenn sie insgesamt einen vom Einkommen und
Familienstand abhangigen Selbstbehalt libersteigen. Bestimmte auliergewdhnliche
Belastungen (zB Behinderungen/Krankheiten, Katastrophenschaden, Kosten der auswartigen
Berufsausbildung der Kinder) sind ohne Kiirzung um einen Selbstbehalt absetzbar.

Klientenlnfo, Stand 24.10.2006
7/8




M Wirtschaftsprafung
o Steuerberatung
[ ] Unternehmensberatung

Spekulationsverluste realisieren
Wer im Jahr 2006 einen steuerpflichtigen Spekulationsgewinn (liber die Freigrenze von
440 € hinaus) realisiert hat (bei Liegenschaften betragt die Spekulationsfrist im Regelfall 10
Jahre, sonst 1 Jahr), sollte tberprifen, ob dieser nicht noch durch die Realisierung eines
Spekulationsverlustes ausgeglichen werden kann. Zu diesem Zweck kénnten zB Aktien, mit
denen man derzeit im Minus ist und die in den letzten 12 Monaten erworben wurden, verkauft
werden. Der so realisierte Spekulationsverlust kann dann mit den steuerpflichtigen
Spekulationsgewinnen des Jahres 2006 gegen verrechnet werden. Selbstverstandlich hindert
Sie niemand daran, die Aktien einige Tage spater wieder zuriick zu kaufen.

Achtung: Ab 2007 kénnen Sie bei der Berechnung des Spekulationsgewinnes bei privat vermieteten
Gebauden vom VeraulRerungserlés nur die um die steuerlich geltend gemachten
Abschreibungsbetrage verminderten Anschaffungskosten abziehen (bisher die tatsachlichen
Anschaffungskosten). Sollten Sie daher jetzt schon wissen, dass Sie ein vermietetes Gebaude
2007 innerhalb der Spekulationsfrist verkaufen miissen, ware ein Vorziehen der VerauRerung
ins Jahr 2006 empfehlenswert, da nach der bisherigen Rechtslage der Spekulationsgewinn
nicht um die steuerlich geltend gemachten Abschreibungsbetrage erhéht wird.

Pramie 2006 fiir Zukunftsvorsorge und Bausparen lukrieren
Wer als aktiv Erwerbstatiger heuer noch mindestens 2.065,50 € in die staatlich geférderte
Zukunftsvorsorge investiert, erhalt fiir 2006 die mogliche Héchstpramie von 8,5 %, das sind
175,57 €. Wer lieber in ein klassisches Sparprodukt investiert, sollte ans Bausparen denken:
Fur einen maximal geférderten Einzahlungsbetrag von 1.000 € pro Jahr gibt es im Jahr 2006
eine staatliche Prédmie von 30 €.

Diese und auch vergangene Ausgaben unserer Klienteninfo stehen
flir Sie auch auf unserer Homepage

wWWw.causa.at

unter der Rubrik , Steuernews & Downloads“ zum Download bereit!

Klientenlnfo, Stand 24.10.2006
8/8




	Steuer-Splitter
	Anhebung der Kategoriebeträge nach § 15a MRG
	Was Stundungs- und Aussetzungszinsen ab Oktober kosten

	Steuertipps zum Jahresende

